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90/22 – Kreis Coesfeld

Rechtsverordnung über die Beförderungsentgelte und 
Beförderungsbedingungen im Gelegenheitsverkehr mit 
Taxen (Taxentarif) für den Kreis Coesfeld vom 22.06.2022

Aufgrund § 47 Abs. 3 des Personenbeförderungsgesetzes 
(PBefG) vom 08.08.1990 (BGBl. I S. 1690) in der zurzeit gel-
tenden Fassung in Verbindung mit § 4 der Verordnung über 
die zuständigen Behörden und die Ermächtigung zum Erlass 
von Rechtverordnungen nach dem PBefG vom 25.06.2015 
(ZustVO-ÖSPV-EW) hat der Kreistag des Kreises Coesfeld 
in der Sitzung am 15.06.2022 folgende Rechtsverordnung 
beschlossen:

Taxentarifverordnung

§ 1 Geltungsbereich

(1) Die Beförderung von Fahrgästen mit Taxen mit Betriebs-
sitz im Kreis Coesfeld erfolgt innerhalb des Pflichtfahrge-
bietes nach den in dieser Verordnung festgesetzten Beför-
derungsentgelten.

(2) Das Pflichtfahrgebiet umfasst das Gebiet des Kreises 
Coesfeld. Fahrten, die über die Grenzen des Pflichtfahrge-
bietes hinausgehen, unterliegen für die gesamte Fahrstre-
cke nicht diesem Tarif. Sie können frei vereinbart werden. 
Hierauf ist der Fahrgast vor Antritt der Fahrt aufmerksam zu 
machen.

(3) Innerhalb des Pflichtfahrgebietes hat jeder Taxifahrer, 
dessen Fahrzeug fahrbereit und frei ist, die ihm angetragene 
Fahrt durchzuführen. 

§ 2 Fahrpreisanzeiger

(1) Die Höhe des Fahrpreises für die einzelne Taxifahrt im 
Pflichtfahrgebiet (§ 1 Abs. 2) ist grundsätzlich mit Hilfe eines 
geeichten Fahrpreisanzeigers festzustellen. Die Beförde-
rungsentgelte nach dieser Rechtsverordnung dürfen weder 
über- noch unterschritten werden.

(2) Ist der Fahrpreisanzeiger gestört, so ist er unverzüglich, 
das heißt ohne schuldhaftes Zögern, wiederherstellen und 
eichen zu lassen. Diese Verpflichtung obliegt sowohl dem 
Taxenunternehmer als auch dem Taxenfahrer.

§ 3 Fahrpreis

(1) Das Beförderungsentgelt setzt sich zusammen aus dem 
Grundpreis und den Beträgen, die für die gefahrene Strecke 
sowie für evtl. Wartezeiten nach dieser Verordnung zu ent-
richten sind.

(2) Der Grundpreis für die Inanspruchnahme eines Taxis be-
trägt vorbehaltlich Abs. 5 (Großraumtaxi)
1. an Werktagen (Montag bis Samstag) in der Zeit von 

6.00 Uhr – 22.00 Uhr
  4,05 €
2. an Werktagen (Montag bis Samstag) in der Zeit von 

22.00 Uhr – 6.00 Uhr sowie an Sonn- und Feiertagen in 
der Zeit von 0.00 Uhr – 24.00 Uhr

  4,50 € 

(3) Die Gebühr für die mit Fahrgästen gefahrene Strecke bei 
Inanspruchnahme eines Taxis einschließlich Großraumtaxi 
beträgt 
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Tarifstufe 1
1.  an Werktagen (Montag bis Samstag) in der Zeit von 

6.00 Uhr – 22.00 Uhr je km (die Schaltung von 0,10 € 
erfolgt für jede weitere angefangene Strecke von 41,67 m)

   2,40 € 
2.  an Werktagen (Montag bis Samstag) in der Zeit von 

22.00 Uhr – 6.00 Uhr sowie an Sonn- und Feiertagen in 
der Zeit von 0.00 Uhr – 24.00 Uhr je km (die Schaltung 
von 0,10 € erfolgt für jede weitere angefangene Strecke 
von 39,22 m)

  2,55 €

(4) Die Gebühr für die Anfahrt bei Inanspruchnahme eines 
Taxis einschließlich Großraumtaxi beträgt vorbehaltlich § 4

Tarifstufe 2 
1.  an Werktagen (Montag bis Samstag) in der Zeit von 

6.00 Uhr – 22.00 Uhr je km (die Schaltung von 0,10 € 
erfolgt für jede weitere angefangene Strecke von 83,33 m)

  1,20 €
2.  an Werktagen (Montag bis Samstag) in der Zeit von 

22.00 Uhr – 6.00 Uhr sowie an Sonn- und Feiertagen in 
der Zeit von 0.00 – 24.00 Uhr je km (die Schaltung von 
0,10 € erfolgt für jede weitere angefangene Strecke von 
80,00 m)

  1,25 € 

(5) Der Grundpreis für die Inanspruchnahme eines Groß-
raumtaxis (Personenkraftwagen mit mehr als 4 Fahrgast-
plätzen – ausgenommen Notsitze oder Behelfssitze im Kof-
ferraum –) beträgt bei ausdrücklicher Bestellung bzw. bei 
Antritt der Fahrt mit mehr als 4 Fahrgästen 

1.  an Werktagen (Montag bis Samstag) in der Zeit von 
6.00 Uhr – 22.00 Uhr

  9,65 € 
2.  an Werktagen (Montag bis Samstag) in der Zeit von 

22.00 Uhr – 6.00 Uhr sowie an Sonn- und Feiertagen in 
der Zeit von 0.00 Uhr – 24.00 Uhr

  10,10 € 

§ 4 Anfahrt

(1) Die Anfahrt zum Bestellort hat innerhalb der Ortschaft 
des Betriebssitzes oder Standplatzes, die mit Ortstafeln 
nach den Zeichen 310 und 311 StVO gekennzeichnet ist, 
unentgeltlich zu erfolgen. 

(2) Unentgeltlich hat die Anfahrt auch außerhalb des in 
Abs. 1 genannten Bereichs zu erfolgen, wenn die anschlie-
ßende Besetztfahrt in die Ortschaft des Betriebssitzes bzw. 
Standplatzes des Taxis zurückführt oder sie durchfahren wird.

(3) In allen anderen Fällen ist die Anfahrt nach § 3 Abs. 4 
(Tarifstufe 2) zu berechnen.

§ 5 Wartezeiten

Die Wartezeitgebühr beträgt je Stunde 37,95 € (die Schal-
tung von 0,10 € erfolgt nach jeweils 10,54 s). Die Berech-
nung erfolgt durch den Fahrpreisanzeiger.

§ 6 Störung des Fahrpreisanzeigers

(1) Bei Versagen des Fahrpreisanzeigers ist der Fahrpreis 
nach den Tarifbestimmungen der §§ 3, 4 und 5 dieser Ver-
ordnung zu berechnen.
(2) Der Fahrpreisanzeiger muss bei Versagen unverzüglich 
wiederhergestellt und neu geeicht werden. Diese Verpflich-
tung obliegt sowohl dem Taxiunternehmer als auch dem Ta-
xifahrer.

§ 7 Rücknahme des Fahrauftrages

Kommt aus irgendwelchen vom Besteller zu vertretenden 
Gründen die Fahrt nach Auftragserteilung nicht zur Durch-
führung, ist der doppelte Grundpreis zu zahlen, jedoch nur 
dann, wenn bereits eine Fahrt zum Bestellort durchgeführt 
wurde.

§ 8 Sondervereinbarung

Sondervereinbarungen im Sinne von § 51 Abs. 2 PBefG 
sind im Pflichtfahrgebiet zulässig. Sie müssen der Genehmi-
gungsbehörde vor ihrer Einführung angezeigt werden.

§ 9 Mitführen des Taxentarifes

Diese Rechtsverordnung ist in der Taxe mitzuführen und 
dem Fahrgast auf Verlangen zur Einsicht vorzulegen.

§ 10 Quittung

Das Fahrpersonal ist verpflichtet, dem Fahrgast auf Verlan-
gen eine Quittung über das gesamte Beförderungsentgelt 
unter Angabe des Datums, der Fahrstrecke und des amt-
lichen Kennzeichens bzw. der Ordnungsnummer zu erteilen.

§ 11 Ordnungswidrigkeiten
Zuwiderhandlungen gegen diese allgemeinverbindliche An-
ordnung können gem. § 61 PBefG mit einer Geldbuße von 
bis zu 20.000 € geahndet werden, soweit sie nicht nach an-
deren Vorschriften mit einer Geldbuße oder Strafe bedroht 
sind.

1.  als Unternehmer und Unternehmerin/ von ihm/ihr 
Beauftragter oder Fahrzeugpersonal
−  Beförderungsfahrten gemäß § 1 Abs. 1 durchführt 

oder deren Ausführung anordnet oder zulässt, ohne 
das Beförderungsentgelt nach den Bestimmungen 
der §§ 3, 4 und 5 dieser Verordnung mittels des Fahr-
preisanzeigers zu berechnen,

−  bei Fahrten über die Grenze des Pflichtfahrgebietes 
hinaus es gemäß § 1 Abs. 2 unterlässt, den Fahrgä-
sten vor Beginn der Beförderung auf die freie Verein-
barung des Fahrpreises hinzuweisen,

−  es gemäß § 2 Abs. 2 unterlässt, den Fahrpreisanzei-
ger nach einer Störung unverzüglich, das heißt ohne 
schuldhaftes Zögern, wiederherstellen und eichen zu 
lassen,

−  es gemäß § 6 Abs. 1 unterlässt, den Fahrpreis bei 
einem Versagen des Fahrpreisanzeigers nach den 
Tarifbestimmungen der §§ 3, 4 und 5 dieser Verord-
nung zu berechnen,

−  entgegen § 9 den Fahrgästen auf dessen Verlan-
gen Einsicht in die mitzuführende Rechtsverordnung 
nicht gewährt,

−  es gemäß § 10 unterlässt, den Fahrgästen auf 
Wunsch eine Quittung auszustellen oder in diesen 
unvollständigen Angaben macht;

2.  als Unternehmer/ Unternehmerin
−  es entgegen § 8 unterlässt, eine Sondervereinbarung 

vor deren Anwendung anzuzeigen, 
−  es unterlässt, seine Taxe entgegen § 9 mit einer Aus-

fertigung dieser Rechtsverordnung auszurüsten.

§ 12 Inkrafttreten

(1) Diese Rechtsverordnung tritt am 01.10.2022 in Kraft. 
Gleichzeitig tritt die Rechtsverordnung über die Beförde-
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rungsentgelte und Beförderungsbedingungen im Gelegen-
heitsverkehr mit Taxen (Taxentarif) für den Kreis Coesfeld 
vom 27.09.2019 außer Kraft. 
(2) Die Fahrpreisanzeiger der Taxen sind nach Inkrafttreten 
dieser Verordnung bis spätestens zum 01.11.2022 entspre-
chend umzurüsten und zu eichen. Während dieser Über-
gangszeit sind die Beförderungsentgelte bei den Taxen, 
deren Fahrpreisanzeiger noch nicht umgestellt wurde, nach 
dem Taxentarif vom 27.09.2019 zu berechnen.

Bekanntmachungsanordnung

Die vorstehende Rechtsverordnung wird hiermit öffentlich 
bekannt gemacht.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Verletzung von Ver-
fahrens- und Formvorschriften der Kreisordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen (KrO NRW) gegen diese Rechts-
verordnung nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekannt-
machung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei 
denn, 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vor-
geschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchge-
führt,

b) diese Rechtsverordnung ist nicht ordnungsgemäß öffent-
lich bekannt gemacht worden,

c) der Landrat hat den Rechtsverordnungsbeschluss vor-
her beanstandet oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber dem 
Kreis vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvor-
schrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den 
Mangel ergibt.

Coesfeld, den 22.06.2022

Kreis Coesfeld
Der Landrat
In Vertretung
gez. Dr. Tepe
Kreisdirektor

91/22 – Kreis Coesfeld

Allgemeinverfügung zur Bestimmung des Fahrwegs für 
die Beförderung von gefährlichen Gütern nach § 35a 
Abs. 3 der Gefahrgutverordnung Straße, Eisenbahn und 
Binnenschifffahrt	im	Bereich	des	Kreises	Coesfeld

Gemäß § 35a Abs. 3 Satz 2 in Verbindung mit § 35b der Ver-
ordnung über die innerstaatliche und grenzüberschreitende 
Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße, mit Eisen-
bahnen und auf Binnengewässern (Gefahrgutverordnung 
Straße, Eisenbahn und Binnenschifffahrt - GGVSEB -) in der 
jeweils geltenden Fassung wird hiermit bestimmt:

1 Anwendungsbereich

Diese Allgemeinverfügung gilt für
• entzündbare Gase der Klasse 2 nach § 35b Tabelle 

lfd. Nr. 2 GGVSEB und
• entzündbare flüssige Stoffe der Klasse 3 nach § 35b 

Tabelle lfd. Nr. 4 GGVSEB.

2 Fahrweg

2.1 Allgemeines
Fahrweg sind die zu dem Positivnetz nach Nummer 2.2 zäh-
lenden Straßen und, soweit erforderlich, die sonstigen ge-
eigneten Straßen nach Nummer 2.4.
Ausgeschlossen als Fahrweg sind Straßen des Negativ-
netzes nach Nummer 2.3.

2.2 Positivnetz
Zum Positivnetz zählen alle Bundes-, Landes-, Kreis- und 
kommunale Straßen, die nicht durch Zeichen 261 StVO oder 
durch andere Fahrverbotszeichen nach StVO ausgeschlos-
sen sind.

2.3 Negativnetz 
Ein Negativnetz ist nicht vorhanden.
Unberührt bleiben die mit dem Zeichen 261 StVO oder mit 
anderen Fahrverbotszeichen nach StVO gekennzeichneten 
Straßen. 

2.4 Fahrweg außerhalb des Positivnetzes 
Soweit der Be- oder Entladeort auf Strecken des Positiv-
netzes nicht erreicht werden kann, soll der Fahrweg über 
den kürzesten geeigneten Fahrweg führen. Hierbei sind 
möglichst Vorfahrtstraßen zu benutzen. Innerhalb des Ne-
gativnetzes ist eine Einzelfahrwegregelung bei der zuständi-
gen Straßenverkehrsbehörde einzuholen.
Ist der Beförderer bzw. der Fahrzeugführer über die Eignung 
dieser Straße im Zweifel, muss die zuständige Straßenver-
kehrsbehörde befragt werden.

2.5 Autohöfe
Soweit Autohöfe auf Strecken des Positivnetzes nicht er-
reicht werden können, soll der Fahrweg über den kürzesten 
geeigneten Fahrweg führen. Hierbei sind möglichst Vorfahrt-
straßen zu benutzen. Innerhalb des Negativnetzes bedarf 
es keiner Einzelfahrwegregelung durch die zuständige Stra-
ßenverkehrsbehörde.

3 Benutzung des Fahrweges

Nach § 35a Abs. 1 in Verbindung mit Abs. 2 GGVSEB sind 
grundsätzlich die Autobahnen zu benutzen. Für die Fahrt 
von dem Beladeort zu der dem Beladeort nächstgelegenen 
Autobahn-Anschlussstelle sowie von der dem Entladeort 
nächstgelegenen Autobahn-Anschlussstelle zu dem Ent-
ladeort sind grundsätzlich die Straßen des Positivnetzes 
(Nummer 2.2) zu benutzen. Dabei gilt der Grundsatz, dass 
der kürzeste geeignete Fahrweg zu benutzen ist.
Soweit geschlossene Ortschaften über Umgehungsstraßen 
umfahren werden können, sind diese zu benutzen.

4 Beschreibung des Fahrwegs für den Fahrzeugführer

4.1 Beschreibung des Fahrweges
Der Beförderer hat den Fahrweg nach dieser Allgemeinver-
fügung, z. B. durch farbliche Kennzeichnung in geeigneten 
Straßenkarten oder durch eine Auflistung der Straßen, in der 
Reihenfolge ihrer Benutzung, schriftlich zu beschreiben. 

4.2	Mitführungspflicht
Der Fahrzeugführer ist durch den Beförderer in die Allge-
meinverfügung und den Gebrauch der Fahrwegbeschrei-
bung vor jeder Beförderung einzuweisen. Der Fahrzeug-
führer hat die Fahrwegbeschreibung und eine Kopie dieser 
Allgemeinverfügung einschließlich ihrer Anlagen während 
der Fahrt mitzuführen, zu beachten und zuständigen Per-
sonen auf Verlangen zur Prüfung auszuhändigen.
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4.3 Abweichungen aus unvorhergesehenen Gründen
Muss der Fahrzeugführer aus unvorhergesehenen Gründen 
vom beschriebenen Fahrweg nach Nr. 4.1 abweichen, hat er 
unverzüglich nach Erreichen einer geeigneten Haltemöglich-
keit den von der festgelegten Fahrwegbeschreibung abwei-
chenden Fahrweg in die Fahrwegbeschreibung einzutragen. 
Muss der Fahrzeugführer aus betrieblichen Gründen vom 
beschriebenen Fahrweg nach Nr. 4.1 abweichen, ist ihm vor 
einer Weiterfahrt vom Beförderer ein neuer Fahrauftrag mit 
geändertem Fahrweg zu übermitteln. Absatz 1 gilt entspre-
chend.

5 Übergangsregelungen an den Landesgrenzen

Bei Beförderungen aus dem Ausland oder aus einem ande-
ren Bundesland ist ab Landesgrenze das Positivnetz (Num-
mer 2.2), gegebenenfalls auf dem kürzesten Wege auf son-
stigen geeigneten Straßen (Nummer 2.4), anzufahren.

6 Ordnungswidrigkeiten

Verstöße des Beförderers und Fahrzeugführers gegen die 
Pflichten aus dieser Allgemeinverfügung können gemäß 
§ 37 Abs. 1 GGVSEB als Ordnungswidrigkeiten geahndet 
werden.

7 Inkrafttreten

Diese Allgemeinverfügung ergeht unter dem Vorbehalt des 
jederzeitigen Widerrufs und tritt am 01. Juli 2022 in Kraft. 
Die Allgemeinverfügung vom 01. Februar 2022 wird zum 
30. Juni 2022 widerrufen.

8 Sofortige Vollziehung

Gemäß § 80 Abs. 2 Nr. 4 der Verwaltungsgerichtsord-
nung (VwGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
19. März 1991 (BGBl. I S. 686) in der jeweils gültigen Fas-
sung wird hiermit die sofortige Vollziehung angeordnet.
Die Anordnung der sofortigen Vollziehung dieser Allgemein-
verfügung ist erforderlich, um die ständige Versorgung von 
Gewerbe und Endverbrauchern mit den bezeichneten Gü-
tern unter Aufrechterhaltung der notwendigen Sicherheit 
beim Transport zu gewährleisten. Aus diesen Gründen ist es 
nicht vertretbar, die Unanfechtbarkeit dieser Allgemeinverfü-
gung und ggf. den längeren Zeitablauf von Rechtsmittelver-
fahren abzuwarten.

9 Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe Klage erhoben werden. Die 
Klage ist beim Verwaltungsgericht Münster, Piusallee 38, 
48147 Münster oder Postfach 80 48, 48043 Münster schrift-
lich einzureichen oder dort zur Niederschrift des Urkunds-
beamten der Geschäftsstelle des Gerichts zu erklären oder 
in elektronischer Form an die elektronische Poststelle des 
Verwaltungsgerichtes Münster zu senden. 
Das elektronische Dokument muss mit einer qualifizierten 
elektronischen Signatur versehen sein und an die elektro-
nische Poststelle des Gerichts übermittelt werden. Tech-
nische Einzelheiten und die Adresse des elektronischen 
Gerichtspostfachs sind der Homepage des Gerichts zu ent-
nehmen.

Falls die Frist durch das Verschulden eines von Ihnen Be-
vollmächtigten versäumt werden sollte, würde dessen Ver-
schulden Ihnen zugerechnet werden.

10 Hinweis

Aufgrund der Anordnung der sofortigen Vollziehung hat die 
Klage keine aufschiebende Wirkung. Die aufschiebende Wir-
kung kann beim Verwaltungsgericht Münster, Piusallee 38, 
48147 Münster oder Postfach 80 48, 48043 Münster gemäß 
§ 80 Abs. 5 der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) bean-
tragt werden.

Coesfeld, 26. Juni 2022

Kreis Coesfeld
Der Landrat 
gez. Dr. Schulze Pellengahr

92/22 – Stadt Dülmen

Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 246 „Heideloh-
straße“
hier: Aufstellungsbeschluss

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Dülmen hat in 
ihrer Sitzung am 20.06.2022 folgenden Beschluss gefasst:

Gemäß § 2 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) vom 03.11.2017 
(BGBl. I S. 3634) in der zurzeit geltenden Fassung wird die 
Einleitung des Verfahrens zur Aufstellung des Bebauungs-
planes „Heidelohstraße“ für einen Bereich zwischen den 
Straßen „Peppermühl“, „Westhagen“, Hinderkingsweg und 
der Heidelohstraße in der Gemarkung Dülmen-Stadt be-
schlossen.

Der räumliche Geltungsbereich des o. g. Beschlusses ist 
dem mitveröffentlichten Übersichtsplan zu entnehmen.

Der räumliche Geltungsbereich ist auch online unter der 
Internet-Adresse 

h t t p : / / w w w. o - s p . d e / d u e l m e n / p l a n / u e b e r s i c h t .
php?S=3&L1=8&pid=69682

abrufbar.

Mit dieser Bekanntmachung wird die Einleitung des o. g. 
Verfahrens gemäß § 2 Abs. 1 BauGB ortsüblich bekannt-
gemacht.

Dülmen, den 27.06.2022

Stadt Dülmen - FB 61 -
Der Bürgermeister
In Vertretung
gez. Mönter
Stadtbaurat

http://www.o-sp.de/duelmen/plan/uebersicht.php?S=3&L1=8&pid=69682
http://www.o-sp.de/duelmen/plan/uebersicht.php?S=3&L1=8&pid=69682


Nr. 17/2022 Amtsblatt des Kreises Coesfeld Seite 111

Anlage zu Nr. 92/22 – Stadt Dülmen


